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Inhalt der Gesetzsammlung.
S1Z 566. Das zu Berlin am 28. April 1906 aus¬
gegebene 17. Stück der Gesetz-Sammlung enthält:

Nr. 10703. Staatsvertrag zwischen Preußen und Reuß

jüngerer Linie zur Regelung der Lotterieverhältnisse.
Vom 30. Mai 190S.

Nr. 10704. Staatsvertrag zwischen Preußen und den

bei der Hessisch-Thüringischen Staatslotterie beteiligten

Staaten zur Regelung der Lotterieverhältnisse. Vom
17. Juni 1905.

Nr. 10705. Staatsvertrag zwischen Preußen und

Oldenburg zur Regelung der Lotterieverhältnisse. Vom
9. Dezember 1905.

Nr. 10706. Bekanntmachung, betreffend die Rati¬

fikation der zwischen Preußen und Reuß jüngerer Linie

am 30. Mai 1905, zwischen Preußen und den an der

Hessisch-Thüringischen Staatslotterie beteiligten Staaten
(nämlich Hessen, Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-

Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Cobnrg-Gotha,

Anhalt, Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-

Rudolstadt, Reuß älterer Linie, Schaumburg-Lippe und

Lippe) am 17. Juni 1905 und zwischen Preußen und

Oldenburg am 9. Dezember 1905 zur Regelung der

Lotterieverhältnisse abgeschlossenen Staatsverträge und der
dazu gehörigen Schlußprotokolle sowie die Auswechselung

der Ratifikationsurkunden zu den Verträgen vom 30. Mai

und 9. Dezember 1905 und die Hinterlegung der Rati¬

fikationsurkunden zum Vertrage vom 17. Juni 1905.
Vom 21. April 1906.

S14. 553. Das zu Berlin am 27. April 1906 aus¬

gegebene 18. Stück d »r Gesetz-Sammlung enthält.

Nr. 10707. Verfügung des Justizministers, betreffend
die Anlegung des Grundbuchs für einen Teil des Be¬

zirkes des Amtsgerichts Gladenbach. Vom 23. April
1906.

Verordnungen u. Bekanntmachungen
der Zentral-Behörden.

SIS. 574. In Ausführung der Allerhöchsten Verord¬

nung vom 2. April d. I., betreffend die Errichtung

Ausgegeben zu Düsseldorf am 5. Mai IMS.

von Königlichen Kanalbaudirektionen für die Herstellung

eines Schiffahrtkanals vom Rhein zur Weser einschließ¬

lich Kanalisierung der Lippe und Nebenanlagen sowie

eines Königlichen Hauptbauamts für die Herstellung

eines Großschiffahrtweges Berlin—Stettin (Wasserstraße

Berlin—Hohensaathen), — Nr. 85 des Deutschen Reichs¬

und Königlich Preußischen Staatsanzeigers vom 9. April
1906 —, bestimme ich hierdurch im Einvernehmen mit

dem Herrn Finanzminister, dem Herrn Minister für Land¬
wirtschaft, Domänen und Forsten und dem Herrn Minister

des Innern

1. die Stadt Essen a. d. Ruhr, als Sitz der

Königlichen Kanalbaudirektion für die Herstellung des

Schiffahrtkanals vom Rhein bis zum Dortmund—Ems-

kanal einschließlich eines Lippe-Seitenkanals von Datteln

nach Hamm sowie für die Kanalisierung der Lippe oder

die Anlage von Lippe-Seitenkanälen von Wesel bis
Datteln und von Hamm bis Lippstadt,

2. die Stadt Hannover, als Sitz der Königlichen

Kanalbaudirektion für die Herstellung des Schiffahrtkanals

von Bevergern zur Weser in der Gegend von Bückeburg

mit Zweigkanälen nach Osnabrück und Minden sowie
eines Anschlußkanals aus der Gegend von Bückeburg

nach Hannover mit Nebenanlagen,

3. die Stadt Potsdam, als Sitz des Königlichen

Hauptbauamts für die Herstellung eines Großschiffahrtwegs

Berlin—Stettin (Wasserstraße Berlin-Hohensaathen).

Berlin, den 22. April 1906. III. I. 1329.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten. I. V.: Holle.

S16. 555. Die Regierungen sämtlicher Bundesstaaten

sind dahin übereingekommen, daß die Vorschrift in Nr. 3

der Bekanntmachung, betreffend die portopflichtige Korres¬

pondenz zwischen Behörden verschiedener Bundesstaaten,
vom 29. August 1870 (Bundesgesetzblatt S. 514) auch

auf das Verfahren bei der Erhebung und Beitreibung

von Abgaben pp. gemäß Z 1 des Gesetzes vom 9. Juni

1895 (Reichsgesetzblatt S. 256) Anwendung zu finden

habe.

Demgemäß verbleibt das von der ersuchenden Be¬

hörde verauslagte, demnächst mit dem Schuldbetrage

eingezogene Porto für das Ersuchuugsschreiben der er-



20K

suchten Behörde und ist der ersuchenden Behörde nicht
zu erstatten.

Berlin 2, den 31. März 1906.
Der Finanz-Minister.

J.-Nr. II. 710.
Der Minister des Innern.

M. d. I. la. 778.
SI7 542. Bekanntmachung,

die Ausgabe von Reichsbanknoten zu 50 Mark
und 20 Mark betreffend.

In nächster Zeit werden Reichsbanknoten zu 50 Mark
und 20 Mark ausgegeben werden, deren Beschreibung
wir nachstehend zur öffentlichen Kenntnis bringen.

Berlin, den 20. April 1906.
Reichsbankdirektorium.

Gallenkamp. Maron.

Beschreibung der Reichsbankuoten zu 50 Mark
vom 10. März 1906.

Die Noten sind 10 em hoch und 15 om breit. Sie
bestehen aus Hanfpapier mit gelbbraunem Faserstreifen
am linken Rande der Vorderseite und sind mit einem
künstlichen Wasserzeichen ausgestattet, welches am oberen
Rande einen Kontrollbuchstaben und unterhalb der Mitte
der Note die 3 Buchstaben k L v zeigt.

Die Vorderseite ist in grüner Farbe gedruckt, der
Nummern und Stempelausdrnck ist dunkelbraun. Der
Text der Vorderseite wird von vier Rosetten, welche oben
und au den beiden Seiten durch eine guillochierte Leiste
verbunden sind, umrahmt. In jeder der beiden oberen
Rosetten befindet sich, das Gesicht nach innen gerichtet,
ein Brustbild der Germania. Die beiden unteren Rosetten,
über denen in kräftigen Ziffern die Zahl 50 steht, sind
durch je einen Stempel des Reichsbankdirektoriums aus¬
gefüllt. Der obere Teil der Umrahmung wird durch
eine aus Rosetten von verschiedener Form und Größe
bestehende Gnilloche, welche über die obere Randleiste
hiuausragt, ausgefüllt; in dem von der Gnilloche frei¬
gelassenen unteren Raume zwischen den beiden Eiufaffuugs-
rosetten erscheint zweimal, leicht schraffiert, die Zahl 50.

Der Text der Vorderseite lautet:
Äeichsblittkiu'te.
Fünfzig M»rk

zahlt die Reichsbankhanptkasse in Berlin ohne Legiti-
mativnsprüfnug dem Einlieferer dieser Banknote.

Berlin, den 10. März 1906.
Reichsbankdirektorinm.

Koch. Gallenkamp. Frommer, v. Glasenapp.
Schmiedicke. Korn.

Gotzmann, Maron. v. Lumm.
Die Zeile „Reichsbanknote" steht auf der oberen Rand¬

leiste. Der Untergrund für die Zeile „Fünfzig Mark"
wird durch zwei anfrechtstehende Ovale gebildet, von
denen das linke in Heller Schrift auf dunklem Grunde
den Anfangsbuchstaben F zu dem Worte „Fünfzig" trägt.

Der rosa Unterdrück der Vorderseite zeigt in leichten
Blatt- und Rankenverziernngen abwechselnd die Buch¬
staben k nnd v, eine Krone, den Reichsapfel mit

Scepter und Schwert und den Merkurstab.
Die Rückseite der Note bildet ein in grüner und branner

Farbe gedruckter, aus übereinander liegenden Rosetten
und Sternfiguren zusammengesetzter großer, unregel¬
mäßiger, achtmahliger Stern, zu dessen beiden Seiten
der Strafsatz in kleiner Schwabacher Schrift abgedruckt
ist. Das Mittelfeld der Sternfigur trägt in großen
Ziffern die Zahl 50.

Der rosa Unterdruck der Rückseite zeigt in verzerrtem
Linienmuster abwechselnd die Zahl 50 und den Buchstaben
ÜI in ungleichmäßiger Zeichnung.

Jede Note trägt die gleiche Nummer viermal, zweimal
auf der Vorderseite rechts und links außerhalb der beiden
Seitenleisten und zweimal ans der Rückseite am oberen
und unteren Rande.

Die Noten sind durch senkrechte und wagerechte Linien
geriffelt, sodaß die Prägung quadratisch erscheint.

Beschreibung der Reichsbanknoten zu 20 Mark
vom 10. März 1906.

Die Noten sind 9 ew hoch und etwa 13,7 em breit.
Sie bestehen aus Hanfpapier mit blauem Faferstreifeu
am rechten Rande der Vorderseite und sind mit einem
künstlichen Wasserzeichen ausgestattet, welches am obere»
Rande einen Kontrollbnchstaben und unterhalb der Mitte
der Note die 3 Buchstaben R L v zeigt.

Der Drnck der Vorderseite ist in blauer, der Aufdruck
der beiden Stempel und der Ziffern in roter Farbe aus
geführt. Die Vorderseite enthält aus Hellem, guillochiertem,
einer länglichen Rosette ähnlichen Unterdruck den folgen¬
den Text:

Neichsbankuotc.
Zwanzig Mlark

zahlt die Reichsbankhauptkaffe in Berlin ohne Legiti¬
mationsprüfung dem Einlieferer dieser Banknote.

Berlin, den 10. März 1906.
Reichsbankdirektorium.

Koch. Gallenkamp. Frommer, v. Glasenapp.
Schmiedicke. Korn.

Gotzmann. Maron. v. Lumm.
Auf beiden Seiten des oberen Teiles befindet sich je

eine Rosette. Die linke enthält in Heller Schrift auf
dunklem Grunde den Anfangsbuchstaben Z zu dem Worte
„Zwanzig", in der rechten ist mit dunklem Druck auf
Hellem Grunde der Reichsadler angebracht.

Senkrecht unter diesen beiden Rosetten und getrennt
durch die Zahl 20 befindet sich je eine kleinere Rosette,
deren Mitte durch den Stempel des Reichsbankdirektoriums
ausgefällt ist. In der rechten unteren ist außerdem der
Strafsatz abgedruckt.

Auf der Rückseite ist eine große, in blauer und roter
Farbe gedruckte Rosette angebracht, in deren Mitte die
Zahl 20 steht.

Zu beiden Seiten der Rosette ist der Strafsatz in kleiner
Schwabacher Schrift abgedruckt.

Jede Note trägt die gleiche Nummer viermal und zwar
auf der Vorderseite am rechten und linken Rande, auf
der Rückseite am oberen und unteren.



Beide Seiten sind mit einem gemusterten gelbbraunen

Druck versehen, in welchem neben anderen Verzierungen,
abwechselnd die Buchstaben und R L, sowie der
Reichsadler enthalten sind.

518. 543. In nächster Zeit werden neue Reichskasseu-

scheine zu 5 Mark ausgegeben werden, deren Beschreibung
wir in der Anlage zur öffentlichen Kenntnis bringen.

Berlin, den 14. April 1906. II. 369.

Ncichsschuldenverwaltung: v. Bitter.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
der Provinzial-Behörden.

51S 547. Auf Grund des Z 105s der Reichsgewerbe-

vrdnuug und mit Bezug auf die Bekanntmachung des

Reichskanzlers vom 3. April 1901 (R.-G.-Bl. S. 117)
verordne ich hiermit:

Meine Bekanntmachung vom 18. März 1895 (A.-Bl.

S. 128/9) wird im Abschnitt IX, betr. Ausnahmen von

dem Verbot der Sonntagsarbeit in den photographi¬

schen Anstalten für die Gemeinde Vohwinkel im
Kreise Mettmann folgendermaßen abgeändert:

Die Beschäftigung von Arbeiten ist an den letzten

vier Sonntagen vor Weihnachten zum Zwecke der

Aufnahme von Porträts, des Kopierens und Reton-

chicrens für 10 Stunden bis spätestens 7 Uhr abends

gestattet.
Wenn die Sonntagsarbeiten länger als 3 Stunden

dauern, so sind die Arbeiter entweder an jedem dritten

Sonntag für volle 36 Stunden oder an jedem zweiten

Sonntag mindestens in der Zeit von 6 Uhr morgens
bis 6 Uhr abends oder in jeder Woche während der

zweiten Hälfte eines Arbeitstages und zwar spätestens

von 1 Uhr nachmittags ab von jeder Arbeit frei zu
lassen.

Wenn die Arbeiter durch die Sonntagsarbeiten am

Besuch des Gottesdienstes behindert werden, so ist

ihnen an jedem dritten Sonntag die zum Besuch des
Gottesdienstes erforderliche Zeit frei zu geben.

Diese Bestimmung tritt mit dem 1. Juni ds. Js, in
Kraft.

Düsseldorf, den 23. April 1906. I. 2192.

Der Regierungs-Präsideut.
520. 558. Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom

12. Juli 1867 (G.-S. S. 1310), wird dem vorliegenden

Antrage gemäß: dem Fabrikarbeiter Christian Gräf zu

Düsfeldorf, geboren am 22. Oktober 1886 zu Düsseldorf,

die Genehmigung erteilt, an Stelle des Familiennamens

„Gräf" fortan den Namen „Kremer" zu führen.

Düsseldorf, den 24. April 1906. I. Ls,. 1794.

Der Regierungs-Präsideut.

521. 551. Der Herr Ober-Präsident der Rheinprovinz

hat durch Erlaß vom 17. ds. Mts., Nr. 8395, dem

Komitee für den Bau eines katholischen Kranken- und

Schwesternhauses zu Morbach im Kreise Bernkastel die

Erlaubnis erteilt, behuss Aufbringung der noch fehlen¬

den Baumittel im Jahre 1906 eine einmalige Haus¬

kollekte bei den katholischen Bewohnern der Regierungs¬

bezirke Aachen, Coblenz, Düsseldorf uud Trier, sowie
im Jahre 1907 eine solche bei den katholischen Bewoh

ueru des Regierungsbezirks Cöln abhalten zu lassen.
Die Namen der mit der Abhaltung der Kollekte Be¬

auftragten werden noch bekannt gemacht werden.

Düsseldorf, den 27. April 1906. I. Liv. 1866.
Der Regierungs-Präsident.

522. 559. In der Königlichen TurnlehrerbildungsanstaU

in Berlin wird zu Anfang Oktober d. Js. wiederum eiu

sechsmonatiger Kursus zur Ausbildung von Turnlehrern

eröffnet werden. Es wird beabsichtigt, 20 Be¬

werber mehr als in den letzten Jahren
einzuberufen.

Für die Zulassung sind die hierunter abgedruckten Be

stimmuugeu vom 15. Mai 1894 maßgebend. Diejenigen
Lehrer, welche an dem Kursus teilzunehmen wünschen,

haben ihre Meldungen bis zum 10. Juni d. Js. ans
dem vorgeschriebenen Dienstwege einzureichen.

Düsseldorf, den 28. April 1906. II. L. 1528.
Königliche Regierung,

Abteilung für Kirchen- und Schulwesen.Bestimmungen,
betreffend die Aufnahme in die Königliche Turnlehrer

Bildungsanstalt in Berlin.

Z. 1. Die Anstalt ist dazu bestimmt, Lehrer für die
Erteilung des Turnunterrichts an Schulen auszubilden.

Z 2. Zur Teilnahme an den alljährlich stattfindenden

Kursen, deren Anfang und Dauer im Staatsanzeiger nnd

im Zentralblatte für die gesamte Uuterrichts-Verwaltuug
iu Preußen sowie durch die Königlichen Provinzial-Schul-

kollegieu und Regierungen bekannt gemacht wird, sind

geeignet alle Lehrer höherer Lehranstalten, die Kandidaten

des höheren Lehramtes, welche die wissenschaftliche Prüfung
bestanden haben, mit der Maßgabe, daß die Zeit der

Teilnahme am Kursus auf das Seminar- oder Probejahr

nicht angerechnet wird, und Volksschullehrer nach be¬
standener zweiter Prüfung.

Nur Lehrern in noch nicht vorgerücktem Lebensalter,

vorzugsweise unverheirateten, ist die Teilnahme an einem

Kursus zu empfehlen.

Lehrer, welche nicht dem preußischen Staatsverbande

angehören, können, soweit es sonst die Verhältnisse der

Anstalt gestatten, ausnahmsweise ausgenommen werden,

wenn ihre Anmeldung durch Vermittelung ihrer Landes¬

behörde oder deren diesseitigen Vertreter erfolgt.

Z 3. Der Anmeldung, welche bei der vorgesetzten

Dienstbehörde anzubringen ist, sind beizufügen:
1. ein auf besonderen Bogen zu schreibender kurzer Lebens¬

lauf, der besonders auch über die turnerische Aus¬

bildung des Bewerbers Auskunft gibt,

2. ein ärztliches Zeugnis darüber, daß der Körperzustand

und die Gesundheit des Bewerbers dessen Ausbildung

zum Turnlehrer gestatten,

3. das Zeugnis über die abgelegte Lehramtsprüfung,
4. ein von einem Turnlehrer auszustellendes Zeugnis

über die erlangte turnerische Fertigkeit.

Die Anlagen der Anmeldung sind zu einem Hefte ver-



einigt einzureichen,
8 4. Die zum Kursus Einberufenenwerden von dem

Anstaltsarzte auf ihren Gesundheitszustanduntersucht,
auch einer Prüfung im Turnen unterworfen, in welcher
ein gewisses Maß körperlicherKraft und turnerischer
Fertigkeit nachzuweisen ist (Armbeugen und -strecken am
Reck und Barren, Felgaufschwung,Wende und Kehre,
Klettern und Hangeln an den Tauen, ein mäßig hoher
Sprung u. dergl.)

Von dem Ergebnisse dieser Ermittelungen hängt die Ent¬
scheidung über die endgültige Aufnahme in den Kursus ab.

Z. 5. Der Unterricht in der Anstalt ist unentgeltlich.
Die durch den Aufenthalt in Berlin »c. entstehenden Kosten
sind von den Teilnehmern am Kursus selbst aufzubringen.
Zwar werden in dazu geeigneten Fällen an preußische
Staatsangehörige Beihülfengewährt, jedoch lediglich für
den Unterhalt hier, während Beihülfen zu den Kosten
der Her- und Rückreise, der Vertretung im Amte, des
Unterhaltes der zurückbleibenden Familie oder dergl. nicht
bewilligt werden.

Die gewährtenBeihülfen werden am Ende jedes
Monats gezahlt.

Z K. Um hier sogleich bei der Entschließung über die
Einberufung zum Kursus einen zuverlässigen Überblick über
die aus Staatsfonds etwa zu gewährenden Beihülfen
gewinnen zu können, muß jeder Bewerb«r bei der An¬
meldung nach sorgfältigster Prüfung seiner Verhältnisse
bestimmt nachweisen und unter Umständen amtlich be¬
glaubigen lassen, daß ihm für seinen Unterhalt hier die
erforderlichen Mittel, bei deren Bemessung u. a. das ge¬
steigerte Bedürfnis einer kräftigen Kost zu berücksichtigen
ist, voll zur Verfügung stehen, oder welcher Beihülfe er
dazu bedarf. Jeder Bewerber hat demnach gewissenhaft
anzugeben, wie viel ihm von dem Einkommen seiner Stelle
für jeden Monat der Kursusdauer nach Abzug etwaiger
Vertretungskosten,der zur Unterhaltungder Angehörigen
erforderlichen Summe, der in der Heimat zu zahlenden
Abgaben u. s. w. ausschließlich zur Bestreitungder Kosten
seines hiesigen Aufenthaltes sicher zur Verfügung bleibt,
ob und welche Unterstützungen ihm aus der Schulklasse
oder sonst gewährt werden, und wielviel er ans eignen
Mitteln aufbringen kann.

Nach Aufnahme in den Kursus vorgebrachte Unter¬
stützungsgesuchekönnen nur in solchen Fällen in Erwägung
genommen werden, in denen das Bedürfnis einer außer¬
ordentlichen Beihülfe nachweislich infolge unvorherge¬
sehener Vorkommnisse eingetreten ist.

Z 7. Die Teilnehmer am Kursus haben sich aus eigenen
Mitteln die in der Anstalt übliche Turnkleidungzu
beschaffen.

Berlin, den 15. Mai 1894. V. III. ö. 1477. III.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts-und Medizinal-

Angelegenheiten:Bosse.
S2Z. 567. Die von den Vertretern der Gesellen-
Ausschüsse des 8. Wahlbezirks für die Kreise Elberfeld
und Mettmann in Vohwinkel am 21. März ds. Js. vorge¬
nommenen Wahlen zum Gesellenausschuß der Handwerks¬
kammer werden hiermit auf Grund des Z 12 der Wahl¬

ordnung vom 23. August 1899 für ungültig erklärt.
Düsseldorf, den 1. Mai 1906. I. 2337 III.

Der Regieruugs-Präfident.
524. 569 Polizeiverordnung
betreffend Abänderung der Polizeiverordnung über den

Verkehr mit Mineralölen vom 10. November 1902
(A.-Bl. S. 499). Vom 2. Mai 1906.

Auf Grund des Z 137 des Gesetzes über die allge¬
meine Land es Verwaltung vom 30. Juli 1883, der ZZ 6,
12 und 15 des Gesetzes vom 11. März 1850 über die
Polizeiverwaltung und der ZS 120a, und 120v Abs. 2
der Gewerbeordnungwird mit Zustimmung des Bezirks¬
ausschusses und nachdem den beteiligten Berufsgenossen¬
schaften Gelegenheit zu einer gutachtlichen Äußerung ge¬
geben worden ist, für Umfang des Regierungsbezirks
Düsseldorf folgendes verordnet:

Die ZZ 3 bis 6, 10 und 13 der Polizeiverordnung
vom 10. November 1902 erhalten folgende abgeänderte
Fassung:

Z. 3. I. „In den zum dauernden Aufenthalt und in den
zum regelmäßigen Verkehre von Menschen bestimmten
Räumen, insbesondere in Wohnräumen,Schlafräumen,
Küchen, Korridoren, Treppenhäusern und Kontoren, in
Gast- und Schankwirtschaften dürfen, sofern nicht in nach¬
stehendem etwas anderes bestimmt ist, nicht mehr als
insgesamt15 KZ der Flüssigkeiten aufbewahrt werden."

II. „Die Aufbewahrungdarf in den im Absatz I ge¬
nannten Räumen nur in geschlossenenGefäßen erfolgen.
Gefäße zur Aufbewahrung größerer Mengen als 2 KZ
müssen aus verzinntem,verzinktem oder verbleitem Blech
hergestellt sein; ihre Öffnungensind durch sicher mit dem
Gesäß verbundene, auswechselbarefeinmaschige Draht¬
netze gegen das Hindurchschlagen von Flammen zu sichern.
Die Nähte der Gesäße müssen, sofern sie nicht durch
Nietung, Hartlötung oder Schweißung hergestellt sind,
doppelt gefalzt und gelötet sein. Dicht verschlossene
Gefäße müssen ein Sicherheitsventil(Federventil, Schmelz¬
platte) haben, das bei Erhitzuungder Gefäße eine schäd¬
liche Dampfspannung verhütet. Das Umfüllen von
einem" . . . u. s. f. wie bisher bis zum Schluß („er¬
folgen").

Z 4. I. „In den Verkaufs- und sonstigen Geschäfts¬
räumen der Kleinhändler dürfen insgesamt 30 KZ der
Flüssigkeiten aufbewahrtwerden, wenn diese Räume
in keiner Verbindung mit Räumen der im Z 3 Abs. I
gedachten Art stehen oder von ihnen rauch- und feuer¬
sicher abgeschlossen sind, jedoch dürfen Verkaufs-oder
sonstige zur Aufbewahrungvon Flüssigkeiten dieser Klasse
dienende Geschäftsräume mit Kontorenin Verbindung
stehen, wenn sie zusammen von den übrigen im Z 3 Abs. I
genannten Räumen rauch- und feuersicher abgeschlossen
sind.

Werden vorstehende Bestimmungen nicht erfüllt, so
sind die Lagermengen in den Verkaufs- und sonstigen
Geschäftsräumen der Kleinhändler gemäß § 3 Abs. I zu
beschränken.

II. Hinsichtlich der Aufbewahrungund des Umfüllens
gelten die Vorschriften der ZZ 3 Abs. II und 13 Abs. II."



Z 5. I. „Mengen von mehr als SO Kg, aber nicht
mehr als 300 Kg, dürfen nur nach vorausgegangener

Anzeige an die Ortspolizeibehörde gelagert werden."
II. Wie bisher,

jedoch ist hinter „Heizvorrichtungen" einzuschalten: „und
Schornsteinöffnungen", ferner statt „in eisernen Fässern
oder in hartgelöteten und genieteten Metallgefäßen mit

luftdichtem Verschluß erfolgt" zu setzen: „in eisernen

Fässern" oder in hart gelöteten oder genieteten Metall¬

gefäßen mit luftdichtem Verschluß, unter Beachtung der
Bestimmungen im Z 13 Abs. II erfolgt", und am
Schlüsse hinter: „die Türen der Lagerräume müssen nach

außen aufschlagen" hinzuzufügen: „und rauch-und feuer¬

sicher sein".
III. und VI. Wie bisher.

H 6. I. „Mengen von mehr als 300 KZ, aber" . . .
u. s. f. wie bisher.

II. Wie bisher,

jedoch ist statt „Z 5 Abs. II und III" zu sagen: „Z 5
Abs. II, III und IV" und ferner hinter „Sicherheitsver¬

schluß" in Klammern einzuschalten „(s. Z 3 Abs. II)".
Z 10. „In den Verkaufs- und sonstigen Geschäfts¬

räumen der Kleinhändler dürfen insgesamt bis zu 50 Kg

Flüssigkeiten dieser Klasse in beliebigen, geschlossenen Ge¬

fäßen, größere Mengen bis zu 200 Kg im Faß aufbe¬

wahrt werden. Bei Verwendung von geschlossenen, mit

Abfüllvorrichtung versehenen Metallgefäßen, die unter

Benutzung von Pumpen oder flammenstickenden gepreßten
Gasen mit Vorratsfässern in Nebenräumen oder Kellern

in Verbindung stehen, darf die Gesamtmenge dieses Vor¬

rats bis zu 600 KZ betragen. Bei anderer Art der

Abfüllung dürfen gleiche Mengen nur auf Höfen, in

Schuppen oder solchen Kellern gelagert werden, die von

angrenzenden Räumen feuersicher abgeschlossen sind."
s 13. I. „Werden der Klasse nach verschiedene unter

diese Verordnung fallende Flüssigkeiten miteinander oder

mit anderen leicht entzündlichen Flüssigkeiten (Spiritus,

Ätherarten, Spritlacken u. dgl.) in demselben Raum

oder in solchen Räumen, welche nicht feuersicher von

einander getrennt sind, zusammen gelagert, so finden
unbeschadet der für die anderen leicht entzündlichen

Flüssigkeiten etwa bestehenden besonderen Vorschriften

auf die Gesamtmenge aller leicht entzündlichen Flüssig¬

keiten hinsichtlich des Lagerraums die für die leichtest

entflammbare Flüssigkeit geltenden Vorschriften Anwen¬

dung. Die Beschaffenheit der Gefäße bestimmt sich nach

der Art und Menge der einzelnen Flüssigkeiten.

In den Verkaufs- und sonstigen Geschäftsräumen der
Kleinhändler dürfen Mineralöle miteinander oder mit

anderen leicht entzündlichen Flüssigkeiten bis zu einer

Gesamtmenge von 150 kg aufbewahrt werden. Darunter
dürfen sich bis zu 30 Kg Mineralöle der Klasse I be¬

finden, wenn die Vorschriften des Z 4 erfüllt sind, im

anderen Falle bestimmt sich bie Höchstmenge letzterer

Flüssigkeiten nach Z 3.

528. 557. Auf Antrag der Stadtgemeinde Düsseldorf

des Verfahrens zur Feststellung der Entschädigung fl

II. An den in den Lagerräumen zur Aufbewahrung der

Flüssigkeiten dienenden Gefäßen oder aus besondere» da«
bei angebrachten Taseln muß die leicht lesbare und nicht

verwischbare Aufschrist „Feuergefährlich" und eine Be¬

zeichnung angebracht fein, welche die Tara und das
Fassungsvermögen nach dem Gewicht derjenigen Flüssig¬

keit angibt, für welche die Gefäße dienen. Bei Berech¬

nung der gelagerten Flüssigkeiten werden auch die nur

teilweise gefüllten Gefäße nach ihrem vollen Fassungs¬
vermögen berechnet."

Diese Polizeiverordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung in Kraft.

Düsseldorf, den 2. Mai 1906. I. ?. 2390.

Der Regierungs-Präjident. I, V.: Koenigs.

»2». 564. Die in unserem Katasterbureau gefertigten,

im Jahre 1902 erschienenen Entfernungskarten der Kreise

Düsseldorf Stadt und Land und der linken Rheinseite

sind nach der nunmehr erfolgten Herausgabe der Karten

der übrigen Kreise bis 1905 einschließlich berichtigt
worden. Von jetzt ab sind die in diesen berichtigten

Karten, und zwar vom 1. Kreise Eleve, 2. Kreise Creseld
Stadt und Land, 3. Kreise Düsseldorf Stadt und Land,

4. Kreise Geldern, 5. Kreise M.-Gladbach Stadt und

Land, 6. Kreise Grevenbroich, 7. Kreise Kempen, 8. Kreise

Moers, 9. Kreise Nenß eingetragenen Entfernungen maß¬

gebend.
Unter Bezugnahme auf unsere Bekanntmachung vom

6. Oktober 1902, III. ». 11099 (Amtsblatt 1902, Seite

481, Nr. 1208) bemerken wir, daß neue Blätter mit

den Berichtigungen in roter Farbe von der Firma Gebr.
Tönnes Hierselbst, Hohestraße 42, zum Preise von je

2,50 M. bezogen werden können. Auch sind die Kataster¬

ämter angewiesen, etwaigen Anträgen aufBerichtigung alter
Blätter nach dem Gebührentarife für amtliche Arb»iten

zu entsprechen, oder die Selbstberichtigung durch den

Besitzer in den Räumen des Katasteramtes zu gestatten.

Düsseldorf, den 28. April 1906. III. L. 6197.
Königliche Regierung,

Abteilung für direkte Steuern, Domänen und Forste».
526. 560. Als Erkennungszeichen für die Kraftfahr¬

zeuge im Regierungsbezirk Osnabrück sind die weiteren
Nummern 2801 bis 3000 bestimmt worden. Ich bringe

dies im Anschluß an die Amtsblattbekanntmachung vom

17. April 1903 — I. V. 4415 — Amtsblatt Seite 175

— zur allgemeinen Kenntnis.
Düsseldorf, den 27. April 1906. I. 0. 4498.

Der Regieruugs-Präsident.

527. 568. Auf Grund des Allerhöchsten Erlasses vom

12. Juli 1867 (G.-S. S. 1310) wird dem vorliegenden

Antrage gemäß: dem Dreher Gerhard Johann Kocks in

Duisburg, geboren am 19. Januar 1886 daselbst, die

Genehmigung erteilt, an Stelle des Familiennamens

„Kocks" fortan den Namen „Spies" zu führen.

Düsseldorf, den 27. April 1906. I. L». 1639.
Der Regierungs-Präsident.

hat der Königliche Regierungs -Präsident die Einleitung

c nachstehende, zur Freilegung der Brunnenstraße und
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der Werstenerstraße erforderlichen
Grundflächenangeordnet.

und innerhalb der Gemeinde Düsseldorf (Unterbilk und Stoffel») belegen?«

Lfde.
Nr.

Größe der zu
enteignenden
Grundflächen
Ar tUMtr.

Kataster-Parzelle

Flur > Nr.

Kulturart
des

Grundstücks
Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

a) Brunnenstraße
>emarkung Unterbilk.

20
1

31
49
33
K7

58
4«

18
18

18

18

18
18

! 1307/110 PP.
1308/111
1123/111
1174/104

1330/132 PP.
1331/132 PP.

Hosraum
Garten

Garten

^Eheleute Gutsbesitzer Wilhelm Hei-
i land und Emma geb. Gerhardt)
Bauunternehmer Gottfried Florack

d) Werstenerstraße:
Acker 1. Witwe der Wirts Jakob Vogels,

Elisabeth geb. Kruchen
2. Rentner Heinrich Kruchen
3. Ehefrau des Ackerers Josef

Schmitz, Christine geb. Kruchen
4. Rentner Adolf Kruchen
5. Witwe des Wirts Jakob Biene¬

feld, Katharina geb. Kruchen
6. Witwe Kaspar Kürten, Jofefa

geb. Kruchen
7. Witwe Wilhelm Steffen, Maria

geb. Kruchen
8. Ackerer Theodor Stein
9. Geschäftsreisender Benedikt

Kruchen
10. Ehefrau des Ackerers Theodor

Stein, Elisabethgeb. Kruchen
11. Ehefrau des Obertelegraphen¬

assistenten Karl Lötzgen, Maria
geb. Kruchen

12. Ehefrau des Fabrikbesitzers Ru¬
dolf Koch, Elisabeth geb. Kruchen

13. Ehefrau des Kaufmanns Hein¬
rich Denn, Josefine geb. Kruchen

14. Ehefrau des Fabrikbesitzers Jo¬
sef Wiethold, Christine geb.
Kruchen

15. Erben des Wirts Heinrich
Kruchen:
a) Witwe Gottfried Kruchen
d) Ehefrau des Fabrikbesitzers

Rudolf Koch, Elisabeth geb.
Kruchen

e) Ehefrau des Fabrikbesitzers
Jofef Wiethold, Christine geb.
Kruchen

cl) Ehefrau des Kaufmanns
Heinrich Denn, Josefine geb.
Kruchen

s) Spinnerei-IngenieurGott¬
fried Kruchen

16. derselbe
17. Witwe Gerhard Reuter, Anna

geb. Esken

Düsseldorf

Düsseldorf

Nenß

Düsseldorf

Düsseldorf-Stoffel»
Düsseldorf

Düsseldorf(Stoffelii)

Düsseldorf

Bocholt

Düsseldorf

Bocholt

Düsfeldorf
Bocholt

Düsseldorf

Reutlingen
(Württemberg)

Godesberg
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Größ e der zu Kulturart
Lfd.
Nr.

enteignenden
Grundflächen

Kataster-Parzelle des Bezeichnung der Eigentümer Wohnort

Ar ÜMtr. Flur Nr. Grundstücks

4 11 63 18 984/127 Acker

^ Agent Rudolf Korbmacher

4 54 18 987/127 Hosranm Düsseldorf
10 76 18 1134/127 Acker

5 15 69 18 1136/126 ^ 1. Gebrüder Fried und Alsberg, Cöln
1 66 18 1155/126 I offene Handelsgesellschaft

i2. Kaufmann Max Baumann

j3. „ Sally Baumann
6 2 7l 18 1140/123 „ Ziegeleibesitzer Georg Habes und Düsseldorf—

88 18 1153/123
„ Kinder:

g,) Maria Susanna Habes

> b) Hubertine Habes

o) Helene Habes

cl) Wilhelm Anton Habes

s) Maria Johanna Habes

69 20 727/339

Gemarkung. Stoffeln
Acker Ehefrau des Ackerers Michael Hahn I Gerresheim

Agnes geb. Kürten

Nachdem der Königliche Negierungs-Präsident mich zum Kommissar zur Leitung des oben bezeichneten Ver¬

sahrens ernannt hat, habe ich Termin zur Verhandlung mit den Beteiligten, sowie zur etwaigen Abschätzung
anberaumt auf Sonnabend den 12. MailSVS, nachmittags 5 Uhr, in der Gastwirtschaft „Zu den Linden"

von Wilhelm Nix in Düsseldorf, Stoffeln 20.

Alle Beteiligten, soweit dieselben nicht besonders vorgeladen worden sind, werden hiermit aufgefordert, ihre

Rechte im Termine wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß bei ihrem Ausbleiben ohne ihr Zutu» die Ent¬

schädigung festgestellt und wegen Auszahlung oder Hinterlegung der letzteren verfügt werden wird.

Düsseldorf, den 30. April 1906. Nr. 14l.
Der Abschätzuugs-Kommissar: Stessani, Regierungs-Assessor.

52S. 552. Unter dem Titel „Handbuch für preußische

Polizei- und Verwaltungsbeamte" ist im Verlage des

„Deutschen Verlagshauses Bong und Komp." (Berlin

57, Potsdamerstraße 88) ein Nachschlagewerk für

Polizeibehörden, Bürgermeister, ' Gemeindevorsteher usw.

erschienen, welches von Dr. Paul Wiedenseld, Landrat

des Kreises Bremervörde verfaßt, und von vr. Georg

Kautz, Geh. Regierungsrat und vortragendem Rat im

Reichsamt des Innern, mit einem empfehlenden Vor¬

wort versehen ist. Das Werk (VI. u. 1184 sowie 172 3.

Formularanhang) kostet 30 Mark.

Verordnungen n. Bekanntmachungen
anderer Behörden.

58V. 554. Betreffend Kosten der Handwerskammer,

Wir bringen hiermit zur Kenntnis der Beteiligten,

daß bei der Umlage der Kosten der Handwerkskammer

für das Rechnungsjahr 1906 auf je 10 Handwerker und

97 M. der von diesen zu entrichtenden Gewerbesteuern

ein Simplnm (Steuereinheit) von 7,133 M. entfällt.

Düsseldorf, den 28. April 1906.

Die Handwerkskammer: F. Hartes, Vorsitzender.
581. 546. Tarif

betreffend die Beförderung von Personen mit Motor¬

booten auf dem Rhein durch den Motorbootbesitzsr

H. Wens aus Homberg am Rhein.

Auf Grund des § 4 der Polizeiverordnnng des Herrn

Ober-Präsidenten für die Rheinprovinz vom 14. Juli 1905
wird folgender Fahrtarif erlassen:

1. Der Fahrpreis zwischen Hohenbndberg und Uerdingen

beträgt für die Hin- und Rückfahrt K Person 40 Psg.,
Kinder unter 10 Jahren bezahlen die Hälfte.

2. Außerdem wird das Boot zu Zeitfahrten hergegeben

und stellt sich der Preis die erste volle oder äuge

brochene Stunde für 1—8 Perfoueu 4,— M.
Jede fernere angebrochene Viertelstunde 1,— „

Jede weitere Person ^.50 „

3. Wartezeit gilt als Fahrzeit.

Homberg. 24. April 1906.(I.. 8.)
Die Polizei-Verwaltung.

'Der Bürgermeister: Wendel.

582. 576. Meisterkurse für Installateure, Mon
teure und Gasmeister an den Königlichen ver¬

einigten Maschinenbaufchnlen zu Cöln.
Am 7. M a i beginnen folgende M e i st e r kn r s e:

1. für Installateure und Monteure

elektrischer Anlagen.

2. für Installateure und Monteure
von Gas- und Wasseranlagen.

Am 11. Juni beginnt:

3. ein Kursus für Gasmeister.

Jeder der genannten Kurse dauert 12 Wochen bei



ganztägigem Unterricht. Anmeldungen sind schleunigst
an den nnterzeigneten Leiter der Kurse zu richten, der
jede weitere Auskunft erteilt und Programme kosten¬

los versendet.

Romberg, Königlicher Gewerbeschulrat.

Personal-Nachrichten.
5Z3 570. Seine Majestät der Kaiser und König haben

Allergnädigst geruht, dem Kommerzienrat Friedrich Wil¬
helm Herminghans in Wülsrath, Landkreis Mettmann,
den Roten Adlerorden dritter Klasse mit der Schleife,

dem Vertreter der Firma Friedrich Krupp in Essen,

Leutnant der Reserve Wilhelm von Metzen in Essen und

dem Kaufmann Robert Visser in Bilderich, Kreis Neuß,

den Königlichen Kronenorden vierter Klasse, dem Wasser¬

bauwart a, D. Büttner in Wesel das Kreuz des Allge¬

meinen Ehrenzeichens, dem Lorarbeiter van Elten in

Vynen, dem landwirtschaftlichen Arbeiter Wilhelm van
Zwoll in Capellen, Kreis Moers und dem Stadtver¬

waltungsdiener Höfges in Neuß das Allgemeine Ehren¬
zeichen zu verleihen.

5Z4 550. Die Wiederwahl des Kaufmanns Eduard

Weniges in Viersen zum unbesoldeten Beigeordneten der
Stadt Viersen im Kreise Gladbach auf eine weitere sechs¬

jährige Amtsdauer hat die Allerhöchste Bestätigung er¬
halten.

»ZtS 54«. Der Herr Ober-Präsident hat den Bürger-

ineisteramts-Verwalter Roelofss zum Bürgermeister der

Landbürgermeisterei Materborn und den Bürgermeister-

amts-Verwalter Oedenkoven zum Bürgermeister der Land-
bürgermeisterei Till im Kreise Eleve ernannt, sowie die

einstweilige Verwaltung der Landbürgermeisterei Benrath
im Landkreise Düsseldorf dem Bürgermeister Julius

Melies in Berncastel-Cues übertragen und den bisheri¬

gen Beigeordneten Rentner Gerhard Quack in Kelzen-
berg für eine fernere sechsjährige Amtsdauer zum Bei¬

geordneten der Landbürgermeisterei Kelzenberg im Kreise
Grevenbroich ernannt.

»ZV. 5K5. Mit Genehmigung des Herrn Ober-Präsi¬

denten sind seitens des Bürgermeisters in Moers die Ge¬

schäfte des Standesbeamten für den Standesamtsbezirk
der Stadtgemeinde Moers dem Verwaltungssekretär Karl

Strombach widerruflich übertragen worden.

Die Übertragung der Geschäfte des Stellvertreters des

Standesbeamten für den genannten Standesamtsbezirk

an Strombach ist gleichzeitig widerrufen worden.

SZ7. 572. Wilhelm Seven-zu Duisburg-Ruhrort ist
aus Anlaß feiner Wahl zum Hafenmeister in Walsum

von dem Amte eines Kursmaklers an der Schifferbörse
zu Duisburg-Ruhrort entbunden worden.

SZ8. 575. Den Krankenwärtern B. Jausen und B.

Hofmann zu Mülheim/Ruhr ist das Zeugnis als geprüf¬
ter Heilgehilfe und Masseur erteilt worden,

ssv, 539. Der Königliche Kreisschulinspektor Schulrat

vr. Heidingsfeld zu Mülheim/Ruhr ist mit der einst¬

Hierzu die Öffentlichen Anzeiger

weiligen Wahrnehmung der Schulaussicht über die zwei-
klassige evangelische Schule an der Mellinghoserstraße
zu Mittheiln beauftragt worden.

»40, 562. Der Lehrerin Johanna Leimbach aus Elber-

feld ist die Genehmigung zur Leitung der privaten ge¬
hobenen Mädchenschule zu Kupferdreh, Landkreis Essen,
erteilt worden.

S-tl. 563. Im Bezirke der Königlichen Generalkommissiv»
zu Düsseldorf:

Einberufen ist: Regierungsrat Holzapfel zu Düsseldorf

als Hilfsarbeiter an das Königliche Oberlandesknltnrge-
richt zu Berlin, Regierungsassessor Krentz in Adeiiau

als Hilfsarbeiter in das Ministerium für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten.

Beauftragt ist: Regiernugsassessor Dr. Meimberg zu
Düren mit der Verwaltung der Spezialkommission Prüm,

Ökonomiekommissions-Gehilfe Dr. Grebe zu Düsseldorf
mit der Verwaltung der Spezialkommission in Adeiiau,

Überwiesen ist : Regierungsassessor Wäger zu Remagen
der Ansiedelungskommission in Posen, Regierungsbaumeister
Obst der Generalkommission zu Düsseldorf.

Versetzt sind: Ökonomierat Hudach von Königsberg
zur Generalkommission in Düsseldorf, derSpezialkommissar,

Regierungsrat Hartmann zu Prüm in gleicher Amts¬

eigenschaft nach Frankfurt a./O., der Spezialkommissar,

Regierungsassessor Napp in Soest in gleicher Amts^
eigenschaft nach Remagen, Regierungsbaumeister Drescher

in Düsseldorf als Meliorationsbauinspektor nach Czar^

nikau in Posen, die Oberlandmesser Heinrich von Nien-

burg nach Altenkirchen, Marx von Perleberg zur General-

kommission in Düsseldorf, die Landmesser Zernecke von

Wetzlar nach Eöln, Beitlich von Düren nach Adenau,

Gypkens von Trier nach Sigmaringen, Göbel von

Nenwied nach Eöln, Schnöckel von Aachen zur land^
wirtschaftlichen Hochschule in Berlin, Störmer von Prüm

nach Remagen, König von Düsseldorf nach Wetzlar,
Gropp von Düsseldorf nach Enskirchen, Koop von Düssel¬

dorf nach Altenkirchen, Schneider von Düsseldorf nach

Prüm, Cronrath von Düsseldorf nach Trier, Spezial-
kommissions - Bureaudiätar Nordmann von Cöln zur

Spezialkommission in Düsseldorf, Zeichner Korcz von

Königsberg zur Generalkommissson in Düsseldorf.

Verliehen ist dem Kanzlei-Diätar Ernst eine etats¬

mäßige Kanzlistenstelle, Hilfszeichner Bletz eine etats¬
mäßige Zeichnerstelle.

Beurlaubt ist: Landmesser Gülland zu Düsseldorf auf

6 Monate zwecks vorübergehender Beschäftigung in der

Kolonial-Abteilung des Auswärtigen Amtes.

Angenommen sind: Spezialkommissions-Bureaudiätare

Thiel zu Düren und Nieten zu Trier, Spezialkommissious-

Bnreau-Anwärter Sandmeyer zu Prüm und Fittgen zu
Cöln, die Landmesser Fischbach, Kayser und Tessendorf zur

dauernden Beschäftigung, Meliorations-Techniker Strate

als diätarischer Meliorations-Banwart.

Gestorben ist: Oberlandmesser Eiffler zn Altenkircheu.

. 100, 101, 102, 1VZ, 104 und 10S

Redigiert im Bureau der Königlichen Regierung. — Druck »on L. Boß K Sie. Königliche Hofbuchdruckerei in Düsseldorf.



Beschreibung
der

auf Grund des Gesetzes vom 30. April 1874 (Reichs-Gesetzbl.
S. 40) uuterm 31. Oktober 1904 neu ausgefertigten Reichs'

kasseuscheiue zu Fünf Mark.

ie neuen Neichskassenscheine zu Fünf Mark sind Lern hoch und IH'/zein breit.
Sie sind in blauem Kupferstichdruck auf geriffeltem Hanfpapierehergestellt, das als
fortlaufendesWasserzeicheu die sich überall wiederholende Ziffer 5 zwischen Binde-
linien und auf der Rückseite liuks einen mit vrangeroten Pflanzenfasern durchsehten
Streifen enthält.

Die Vorderseite ist von einem bandstreifenartigenNahmen, der in der Mitte
uud au deu Ecken verschiedenartige Windungen zeigt, umgeben. Dieser Nahmen ruht
auf einer Guilloche, die uach außen von einer feinen Linie begrenzt ist.

Auf der linken Hälfte der Vorderseite ist der Oberkörper einer weiblichen Figur
mit ausgelöstemHaare und einer Kaiserkrone auf dem Kopfe abgebildet. Die Figur
trägt eine Fahne über der linken Schulter und hält die Stauge der Fahne mit der
linken Hand fest/ mit der rechten hält sie einen nicht ganz sichtbarenSchild mit
einem heraldischenAdler.

Vor der Figur sitzt auf eiuem verschnürten Ballen ein nackter Knabe, der auf
seiner ausgestreckten rechten Hand eine Taube hält, die eiuen Ölzweig im Schnabel
hat, während er sich mit der linken hintenüber stützt.

An dein übrigen unteren Teile des Bildes befinden sich die Sinnbilder der
Schiffahrt, des Maschinenbaues, des Handels und der Landwirtschaft. Im Hinter¬
grunde zeigt sich ein Wasserspiegel.

An der oberen Nahmenleiste hängt in der Mitte ein Schild mit dem Worte

Unter diesem Schilde nach der rechten Seite des Scheines befinden sich die Zeilen:
QLSL'1'2 VOM 30.^1^11. 1874.

VLKIM. VLN 31. VLioLLK 1304.
kxiett88ettUl.05MxkW4l.IUNL

Im übrigen ist der Untergrund des Scheines mit einein grünlich erscheinenden
Unterdruckinuster ausgefüllt, das etwa in der Mitte das Wort in lichten, mehr



bläulichen Buchstaben zeigtj auf dem Unterdrück ist in der Mitte eine bläulich
schraffierteZiffer 5 angebracht.

Die Rückseite ist von einem etwa 1 ein breiten Rande umgeben,an dessen
Außenseite sich das Wort uud an dessen Innenseite sich
die Wortewiederholen. Die vier Ecken des Randes zeigen besonders
zarte Linienmuster. In jeder der vier Ecken befindet sich eine schräg stehende weiße
Ziffer 5. Diese ist in der linken oberen Ecke wenig sichtbar, weil sie zum größten
Teile von einem bis über die Mitte des Scheines reichenden Schilde mit dem Straf¬
fatze verdeckt ist.

Der Strassatz lantet:

Die innere Fläche der Rückseite ist mit einem erhaben wirkenden, in seinen
formen verzerrten, etwas dunkler erscheinenden Untergrundmuster ausgefüllt. Hier
ist ein geflügelter Drache abgebildet, dessen Rachen Damps entströmt, und der ein
urnenartigesGefäß mit Kleinodien bewacht. Mit seinen Pranken faßt er ein Schild,
auf dein eine große verzierte Ziffer 5 und das Wort angebracht ist.

In dem Rande und in dem Untergrundmusterstehen in vielfacher Wieder¬
holung die Ziffer 5 uud der Buchstabe IVl

Auf dein Rande unten links und oben rechts ist die Litera und Nummer des
Scheines in brauner Farbe, uud in der Mitte des Scheines unterhalb des Schildes
der Kontrollstempel der Reichsschuldenverwaltungin violetter Farbe aufgedruckt.

Die Vorderseite des Scheines erscheint in ihrer Gesamtansicht grünlich blau,
die Rückseite hellblau.

Der Papierrand der Vorderseite erscheint weiß, der der Rückseite ist mit grau¬
grünen Wellenlinien ausgesüllt.

Berlin, den 14. April 1906.

Reichsschuldenverwaltung.
von Bitter.

Berlin, gedruckt in der Neichsdruckerei.
4S3. 00. III.
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